
16 17Wertgutachtens einnahmen. Daher lassen sich auch an entlegenen Stellen noch 
Abschriften verlorengegangener Register ausmachen: In Nürnberg fanden sich so 
zwei Urbare oberschlesischer Herrschaften aus dem Jahr 1571, die für Verkaufsver-
handlungen angelegt worden waren.14 Aber auch ohne Verkaufsaktivitäten wurden 
in den herrschaftlichen Kanzleien alte Urbare regelmäßig durch neue Versionen 
aktualisiert. In welcher dichten Reihenfolge dies  stattfand, zeigen die mit offenbar 
geringem Verlust überlieferten Bestände der Teschener Kammer, für die Urbare der 
Jahre 1577, 1621, 1646, 1649, 1657, 1692 und weitere fünf aus dem 18. Jahrhundert 
vorliegen.15 Für die Herrschaft Pleß, die ebenfalls über ein außerordentlich gut 
erhaltenes Archiv verfügt, sind sogar 53 Bände vom 16. bis zum 19. Jahrhundert 
überliefert.16 

Überblick über das oberschlesische Urbarwesen

Verglichen mit Landschaften westlich der Oder zählt Schlesien zu den eher urbarar-
men Gebieten Deutschlands. Von mittelalterlichen Urbaren ist nur wenig bekannt: 
Ein „Landregister der Herrschaft Sorau“ aus dem Jahr 1381 behandelt schlesisches 
Gebiet17 wie auch ein in zeitlicher Nähe entstandenes undatiertes Urbar der Herr-
schaft Friedland im Isergebiete.18 An geistlichen Besitztümern sind die Register der 
Besitzungen das Bistums Lebus von 140519 und des Klosters Trebnitz von 1410 (als 
spätere Abschrift) zu erwähnen.20
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Urbarähnliche Zinsregister der untertänigen Bevölkerung wird es in Oberschle-
sien sicherlich schon im Mittelalter gegeben haben, auch wenn uns davon nur wenig 
bekannt ist. In den Akten der Stadt Oberglogau (vor dem Krieg im Staatsarchiv Bres-
lau deponiert, heute verloren) befand sich ein Zins- und Einnahme-Register der Stadt 
und Herrschaft Oberglogau aus dem Jahr 1505.21 Von der Herrschaft Beuthen ist das 
knappe Konzept eines tschechischsprachigen Bauernregisters überliefert, dass auf 
1486 bis 1506 datiert wird.22 Überhaupt wird die seit Mitte des 15. Jahrhunderts 
in Oberschlesien dominierende Urkundensprache23 ein Grund für die vielfache 
Kassation alter Akten durch deutschsprachige Beamte beim Übergang an das Haus 
Habsburg gewesen sein. In den Akten der böhmischen Hofkammer aus dem 16. 
Jahrhundert finden sich nur wenige tschechische Dokumente, häufig Abschriften 
älterer Urkunden. So konnte auch ein in einem Stapel achtlos weggeworfener Kam-
merakten aus den Zeiten Herzog Johann II. von Oppeln († 1532) gefundenes Zins-
register der sprach helben nicht richtig registriert werden, wie ein zeitgenössischer 
Hofkammerbeamter vermerkt.24

Erst mit dem 16. Jahrhundert, einer Periode größerer Schreibfreudigkeit und 
exakterer Verwaltung, werden Urbare in Oberschlesien systematisch angelegt. Für 
die Schlossherrschaft Troppau ist uns 1521 als Erstellungsjahr des ältesten bekann-
ten Urbars überliefert.25 Markgraf Georg von Ansbach (1484–1543), genannt „der 
Fromme“, brachte nach dem Kauf des Fürstentums Jägerndorf nicht nur den pro-
testantischen Glauben in seine oberschlesischen Gebiete,26 er installierte auch ein 
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Breslau. Von diesem Fürstentumsbestand haben sich heute weder Amtsbücher noch Akten erhal-
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